
Weg zur ärztlichen Untersu-
chung
Der Weg eines Versicherten zu einer statio-
nären Maßnahme der medizinischen Reha-
bilitation steht unter dem Schutz der Unfall-
versicherung. Das gilt indessen nicht für den
Weg zu einer ärztlichen Begutachtung, bei
der erst geklärt werden sollte, ob dem Ver-
sicherten eine stationäre Reha-Maßnahme
zu bewilligen ist. Der Versicherte „erhält“
eine solche Maßnahme nicht schon dann,
wenn erst Klarheit über das Vorliegen ihrer
Voraussetzungen geschaffen werden soll.
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